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Presseinformation

Was bringen die aktuellen Beschlüsse der Bundesregierung dem Steuerzahler?

Mit den Beschlüssen der Klausurtagung sind positive Meldungen für Steuerzahler verbunden. Der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine (NVL) erläutert zwei wichtige Änderungen: 

Kinderbetreuungskosten

Bisher können Eltern Kinderbetreuungskosten erst ab einem Eigenanteil von 774 Euro für Alleinstehende und 1.548 Euro für zusammen lebende Eltern geltend machen. Zukünftig soll für berufstätige Eltern mit Kindern bis zum 6. Lebensjahr der „Eigenanteil“ auf 1.000 Euro gesenkt werden. Wenn jedoch die Kindergartenbeiträge weniger betragen, wird sich auch weiterhin keine steuerliche Entlastung ergeben. Damit liegt für diese Eltern ein schlechteres Ergebnis aus der Regierungsklausur als im ursprünglichen Gesetzentwurf vor, in welchem kein Eigenanteil vorgesehen war. Vorteile haben hingegen Eltern mit hohen Betreuungskosten, weil statt ursprünglich 1.000 Euro Höchstbetrag jetzt 4.000 Euro vorgesehen sind. 
Vom 7. bis zum 14. Lebensjahr sollen Kinderbetreuungskosten ohne Eigenbeteiligung absetzbar sein. Zahlungen für Hortbetreuung nach der Schule werden sich damit bereits ab dem ersten Euro auswirken.

Diese Betreuungskosten können nur berufstätige Eltern absetzen. Leben die Eltern zusammen, müssen beide arbeiten. Wird einer arbeitslos, entfällt wahrscheinlich nach 4 Monaten Karenzzeit die Absetzbarkeit. Befindet sich ein Elternteil noch in der Ausbildung, ist krank oder behindert, werden wahrscheinlich die bisherigen Regelungen zum Abzug mit 1.548 Euro Eigenbeteiligung bleiben. 

Der NVL begrüßt die Bereitschaft, erwerbstätige Eltern stärker steuerlich zu fördern. Die vorgesehenen Regelungen sind nach Einschätzung des Verbandes jedoch sehr kompliziert und schaffen neue Ungerechtigkeiten. Der Verband weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bereits jetzt ein Verfahren beim Bundesfinanzhof zum Abzug von Kinderbetreuungskosten als Werbungskosten anhängig ist (Az. VI R 42/03). Sollte das oberste deutsche Finanzgericht positiv entscheiden, könnten alle beruftätigen Eltern Kinderbetreuungskosten bereits ab dem ersten Euro als Werbungskosten absetzen. 

Dienstleistungen im Haushalt 

Bisher gibt es für bestimmte Dienstleistungen im Haushalt eine 20prozentige Steuerermäßigung bis maximal 600 Euro. Begünstigt sind bspw. die Arbeitskosten in Rechnungen für Schönheitsreparaturen wie das Malern der Wohnung oder für Reinigung. Zukünftig sollen Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten bis zu weiteren 600 Euro Steuerermäßigung bringen. Wer bspw. für 3.000 Euro Arbeitsleistung Parkett verlegen lässt, ging bisher leer aus, wird jedoch ab diesem Jahr 600 Euro Steuerminderung erhalten. Der neue Steuerabzug ist zusätzlich zum Steuervorteil für die bisher begünstigten Dienstleistungen vorgesehen. 

Der neue Steuerabzug soll rückwirkend ab dem 1. Januar 06 in Kraft treten. Wichtig ist, dass Steuerzahler sich nicht nur die Rechnung sorgsam aufbewahren, sondern den Rechnungsbetrag auch per Banküberweisung bezahlen. Barzahlungen werden nicht anerkannt. Der NVL weist darauf hin, dass der Steuerabzug nicht nur für Eigentümer, sonder auch für Mieter gewährt wird. 

Weitere Informationen dazu erhalten Arbeitnehmer und Rentner als Mitglied in den zahlreichen örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine. Die Beratungsstellen der Vereine sind im örtlichen Telefonbuch oder in den Gelben Seiten unter dem Suchwort „Lohnsteuerhilfe“ zu finden. Der Verband bietet außerdem im Internet einen Suchservice an: http://www.beratungsstellensuche.de Wer keinen Internetanschluss hat, kann unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 Beratungsstellen erfragen.
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